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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1955

Norm

ABGB §1042 C5

Rechtssatz

Wenn der Unterhalt gegen den Willen des Vaters außerhalb seines Hauses dem Kinde gereicht worden ist, kann der

Vater nicht angehalten werden, die Kosten der Unterhaltsleistung zu ersetzen.

Entscheidungstexte

7 Ob 131/55

Entscheidungstext OGH 24.04.1955 7 Ob 131/55

Veröff: SZ 28/112

1 Ob 707/83

Entscheidungstext OGH 10.10.1983 1 Ob 707/83

Vgl; Beisatz: Es sei denn, daß ein gerechtfertigter Grund für die tatsächliche Pflege und Erziehung des Kindes

durch den Dritten vorliegt. (T1)
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